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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1997

Norm

StGB §16 A

Rechtssatz

An der Freiwilligkeit als einer essentiellen Prämisse für die Aufhebung der Strafbarkeit fehlt es unter anderem bei

jenem Täter, der sich nicht dazu entschließen kann, den vorerst erfolgreichen Widerstand des Opfers durch brutaleres

Vorgehen zu überwinden.
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